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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.11.1987

Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §13 Abs3;

VwGG §42 Abs2 Z1;

Rechtssatz

Hat die Behörde eine mit einem verbesserungsfähigen Formgebrechen behaftete Berufung sofort (ohne

Verbesserungsauftrag) als unzulässig zurückgewiesen, so ist dieser Bescheid mit inhaltlicher Rechtswidrigkeit belastet.

Schlagworte

Verbesserungsauftrag Nichtentsprechung Zurückweisung Berufung Verfahrensbestimmungen
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